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Abteilung Qualitätssicherung 

Bismarckallee 1-6 • 23795 Bad Segeberg 

Mail: qs@kvsh.de • Fax: 04551-883 374 

 

Antrag auf Genehmigung: 

Zytologische Untersuchung von Abstrichen der Cervix uteri (Qualitätssicherungsvereinbarung 

Zervix-Zytologie) 

 

Name, Vorname:   

(Name des Arztes1, der die Leistungen erbringen soll) 
 

LANR:  oder Eintragungsnummer der KVSH:   
   (Die Nummer finden Sie auf Ihrem Arztregisterauszug) 

 

 

 Hinweise 

▪ WICHTIG Der eingereichte Antrag inkl. Nachweise wird digitalisiert und anschließend vernichtet. Bitte senden Sie daher die 
Unterlagen in Kopie ohne Heftung und Klammerung zu. 

▪ Die beantragten Leistungen dürfen erst mit Erteilung der Genehmigung erbracht werden. 

▪ Eine rückwirkende Genehmigung ist grundsätzlich nicht möglich. 

▪ Die Informationen nach Art. 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter www.kvsh.de/datenschutz. 

 

 Einverständnis zur Datenübermittlung 

 Notwendige Angaben und Urkunden (wie z. B. Facharztanerkennung, Arbeitszeugnisse) dürfen in den Akten 
des Arztregisters, des Zulassungsausschusses oder der Ärztekammer eingesehen und kopiert werden. 

 Der ausführende Arzt hat bereits durch die KV  

 
eine entsprechende Genehmigung erhalten und beantragt diese im gleichen Umfang. In den letzten vier 
Quartalen wurden die dazugehörigen Leistungen abgerechnet sowie der Nachweis der Fortbildungspflicht nach 
§ 95d SGB V erbracht. 

*Hinweis: Damit entfällt die Zusendung von Nachweisen der „Fachlichen Voraussetzungen“. 

 

 Betriebsstätten 

 Die Genehmigung wird für folgende Betriebsstätten beantragt: - bitte (N)BSNR oder Standort angeben - 

 1.  

 2.  

 3.  

 alle mir erteilten Betriebsstätten 

 

 Fachliche Voraussetzungen* 

 Voraussetzung für die Teilnahme an der präparatebezogenen Prüfung gemäß  § 3: 

 Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

 Facharzt für Pathologie 

 
1 Wenn aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form eines Wortes genutzt wird („der Arzt“), sind hiermit selbstverständlich alle Geschlechter 
gemeint. 
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 Nachweis einer mindestens halbjährigen ganztägigen Tätigkeit oder einer vom Umfang her vergleichbaren 
maximal 2-jährigen berufsbegleitenden Tätigkeit in der zytologischen Diagnostik in einem zytologischen Labor, 
das den Anforderungen nach § 3 Abs. 2 entspricht mit der persönlichen Beurteilung von mindestens 5.000 
Fällen aus der gyn. Exfoliativ-Zytologie, in denen mindestens 200 Fälle von Zervix-Karzinomen oder deren 
Vorstadien enthalten sein müssen. -bitte beifügen- 

 Anforderungen an die Fortbildungseinrichtung: 

 Im zytologischen Labor muss der anleitende Arzt die Voraussetzungen für die fachliche Befähigung zur zytolo-
gischen Untersuchung von Abstrichen der Zervix uteri erfüllen sowie mindestens 2 Jahre in der gynäkologisch-
zytologischen Diagnostik tätig gewesen sein. -bitte beifügen- 

 Die Einrichtung muss über eine Lehrsammlung mit mindestens 200 Präparaten verfügen, in der eine repräsen-
tative Auswahl von Präparaten enthalten ist, die negative, unklare und positive Zellbilder beinhaltet. -bitte 

beifügen- 

 In der Einrichtung müssen jährlich mindestens 12.000 Fälle beurteilt werden. Einrichtungen, die zytologische 
Präparate von gynäkologischen Fachabteilungen zur Beurteilung erhalten, sind geeignet, wenn sie mindestens 
6.000 Fälle im Jahr befunden, die einen hohen Anteil histologisch abklärungsbedürftiger Befunde aufweisen.  
-bitte beifügen- 

 Fachliche Befähigung der Präparatebefunder gemäß § 4 der QS-Vereinbarung: 

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als „Zytologisch tätiger Assistent an Fachschulen für ZTA. -bitte beifügen- 

 Erfolgreich abgeschlossene staatliche Prüfung als „Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent an einer 
staatlich anerkannten Lehreinrichtung mit einer anschließenden ganztägigen einjährigen praktischen Tätigkeit 
in einer Laboreinrichtung der Zervix-Zytologie. In dieser Zeit müssen mindestens 3.000 Fälle der gynäkologi-
schen Exfoliativ-Zytologie selbständig vorgemustert sein. -bitte beifügen- 

 Die vorgelegten Zeugnisse müssen Angaben gemäß § 4 Abs. 2 der Vereinbarung enthalten. 

 

 Räumliche und apparative Voraussetzungen 

 Mikroskopierraum gemäß § 5 

 binokulares Mikroskop mit Objektiven 10x und 40x 

 entsprechende Okulare 10x und 12x 

 Diskussionsmikroskop oder vergleichbare Einrichtung 

 Zytologischer Arbeitsplatz mit Mindestausstattung 

 Annahmebereich 

 Färberaum oder -bereich 

 Mikroskopierraum oder -bereich 

 Archivbereich 

 Lagerbereich 

 Färberaum oder -bereich vom übrigen Labor getrennt 

 

 Durchführung von zytologischen Untersuchungen 

 Präparatebefundung gemäß § 6 

 Die Präparatebefundung erfolgt in den Räumen der zytologischen Einrichtung an einem zytologischen Arbeits-
platz. 

 Die Präparatebefundung wird vom zytologisch verantwortlichen Arzt persönlich durchgeführt. 

 Vom zytologisch verantwortlichen Arzt an Präparatebefunder delegiert. 

 Grundsätzliche Anwesenheit des zytologisch verantwortlichen Arztes am Ort der Leistungserbringung ist ge-
währleistet. 
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 Am Mikroskop arbeitende (Präparate-)Befunder dürfen durchschnittlich pro Arbeitsstunde nicht mehr als 10 Prä-
parate befunden. 

 Liste für die namentliche Aufstellung der Präparatebefunder gemäß § 4 Abs. 2 -bitte beifügen- 

 Erklärung  

Ich erkläre hiermit, dass die Auflagen der §§ 8 bis 10 erfüllt werden und ich damit einverstanden bin, dass die 
Qualitätssicherungskommission zur Durchführung ihrer Aufgaben von der KVSH beauftragt werden kann, die 
Ausstattung meiner/unserer Zytologie-Einrichtung gemäß §§ 4 bis 9 zu überprüfen. 

 

Unterschrift(en) 
 

   

Datum ggf. Praxisstempel Praxisinhaber Vertragsarztpraxis / Geschäftsführung MVZ 

 

Bei Eintragungen im Punkt Einverständnis zur Datenübermittlung 

ist zusätzlich die Unterschrift der angestellten Person notwendig: 

 

  Angestellte Person 

 


